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Wichtige neue Entscheidung 

 
Bauplanungsrecht: Ausfertigungsmangel eines Bebauungsplans und sog. „Fremdkörper-
festsetzung“ 
 
§ 47 VwGO, Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO, § 1 Abs. 10 BauNVO  

 
Normenkontrolle (Bebauungsplan) 
Ausfertigungsmangel 
„Körperliche“ oder „gedankliche Schnur“ 
„Fremdkörperfestsetzung“  

 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 04.08.2017, Az. 15 N 15.1713 
 
 
 
Leitsatz: 

§ 1 Abs. 10 BauGB setzt voraus, dass die Anlagen, zu deren Absicherung erweiternde 

bestandssichernde Festsetzungen getroffen werden, innerhalb des jeweiligen Baugebiets 

keine die städtebauliche Situation beherrschende Größe aufweisen. 

  



Hinweise: 

1. Der 15. Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) führt seine Recht-

sprechung zum Ausfertigungsmangel fort. Wie bereits in der als „Wichtige Entschei-

dung“ veröffentlichten Entscheidung vom 28.4.2017 (Az. 15 N 15.967) stellt der Senat 

einen Ausfertigungsmangel fest, weil die Einzelblätter der Satzung in einem Schnellhef-

ter lose abgeheftet sind und nicht hinreichend körperlich miteinander verbunden sind. 

Nur die letzte Seite wies einen Ausfertigungsvermerk auf. Es fehlt seiner Auffassung 

nach auch an einer „gedanklichen Schnur“, die die zwölf losen Blätter mit hinreichender 

Bestimmtheit zu einer untrennbaren gedanklichen Einheit hätte verbinden können (UA 

Rn. 21). Diese wäre nach Auffassung des Senats problemlos zu bewerkstelligen gewe-

sen, indem z.B. die auf jeder Seite der textlichen Festsetzungen befindliche Fußleiste 

das Fassungsdatum der Satzung oder das Fassungsdatum des Satzungsbeschlusses 

erhalten hätte (UA Rn. 24).  

Die Rechtsprechung des 15. Senats verschärft die bisherigen Ausfertigungsanforderun-

gen. Die Landesanwaltschaft hat Nichtzulassungsbeschwerde gegen das Urteil des 

BayVGH vom 28.4.2017 (a.a.O.) eingelegt. Entscheidungen anderer Bausenate des 

BayVGH stehen noch aus. Bei unterschiedlichen Auffassungen der Senate besteht wei-

terhin die Möglichkeit, den Großen Senat des BayVGH anzurufen. 

 

2. Der Bebauungsplan war auch wegen Verstoßes gegen § 1 Abs. 10 BauNVO materiell 

unwirksam. Danach kann in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass Erweite-

rungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen vorhandener baulicher 

und sonstiger Anlagen allgemein zulässig sind oder ausnahmsweise zugelassen wer-

den können, wenn diese Anlagen bei Festsetzung eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 

9 BauNVO in überwiegend bebauten Gebieten unzulässig wären. § 1 Abs. 10 BauNVO 

setzt nach den Ausführungen des BayVGH u.a. voraus, dass die Anlagen, zu deren Ab-

sicherung erweiternde bestandssichernde Festsetzungen getroffen werden, innerhalb 

des jeweiligen Baugebiets keine die städtebauliche Situation beherrschende Größe 

aufweisen. Sie dürften nur einen untergeordneten Prozentanteil des gesamten Bauge-

biets einnehmen. Größere Industrie- und Gewerbekomplexe dürften über § 1 Abs. 10 

BauNVO nicht reglementiert werden; hier bedürfte es der Festsetzung eines entspre-

chenden Baugebiets (UA Rn. 33). Vorliegend hätte sich der Betrieb im Gewerbegebiet 

aber so fortentwickeln können, als sei dort ein Industriegebiet festgesetzt worden.  

 



Der Bebauungsplan war aufgrund des Ausfertigungsmangels formell und aufgrund des 

Verstoßes gegen § 1 Abs. 10 BauGB auch materiell insgesamt unwirksam.  

 

 

 

Egner 
Oberlandesanwältin 
 

 

  



15 N 15.1713 

 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

Verkündet am 4. August 2017 

Prinz-Mansilla 

als stellvertretende Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

Im Namen des Volkes 

 

In der Normenkontrollsache 

*. ****************** ********** *******, 

 ********* ***** *** ********, 

 ************ ***. **, ***** *******, 

*. ***** *********, 

 ********* *, ***** ******, 

*. ********* *********, 

 ************ ***. **, ***** *******, 

 - ****************** - 

 

************** ** * *** *: 

**** ************ ****, 

************* **, ***** **********, 

 

gegen 

 

Stadt A******, 

vertreten durch den ersten Bürgermeister, 

********** *** ***** *******, 

 - Antragsgegnerin - 

 

*************** 

***** * ******** 

************* ************* **** 

****************** ** ***** ********* 

 

 

 

beigeladen: 



1. **** **** * *** *** 

******************** ** ***** ************** 

2. **** ********** ***** 

************* **** *** ***** ******** 

3. ********* ************ 

************ **** ***** ******** 

 

************** ** ** 

******* *** ********* 

************* ************* *** 

*********** *** ***** ********* 

 

************** ** ** 

************ *** ******** ******* *** ********* 

************ ** ***** ********** 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Unwirksamkeit des Bebauungsplans Nr. ** 

„Zwischen der D*********** Straße und der B******straße“, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 15. Senat, 

durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof Müller, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schweinoch, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Seidel 

 

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 4. August 2017 

folgendes 

 

 
  



Urteil: 

 

 I. Der am 8. August 2014 öffentlich bekannt gemachte Bebauungsplan 

Nr. ** „Zwischen der D*********** Straße und der B******straße“ mit 

Grünordnungsplan der Stadt A****** ist unwirksam. 

 

 II. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens einschließlich 

der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1 und 2. Die 

Beigeladene zu 3 trägt ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

 

 III. Die Kostenentscheidung ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe des 

zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. 

 

 IV. Die Revision wird nicht zugelassen. 

 

 

 

Tatbestand: 

 

Die Antragsteller wenden sich als Eigentümer unmittelbar planungsbetroffener 

Grundstücke gegen den von der Antragsgegnerin als Satzung beschlossenen und 

am 8. August 2014 bekannt gemachten Bebauungsplan Nr. ** „Zwischen der 

D*********** Straße und der B******straße“ mit Grünordnungsplan. 

 

Mit dem streitgegenständlichen (einfachen) Bebauungsplan, der auf Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung und zur überbaubaren Grundstücksfläche verzich-

tet, sollen laut seiner Begründung u.a. vorhandenen Betrieben Bestandssicherheit 

und Entwicklungspotenziale gegeben, unbebaute Bereiche entlang der Paar und des 

G****bachs durch Schaffung von Grünflächen / Parkanlagen mit öffentlicher Zweck-

bestimmung gesichert und der Paartalraum als Erlebnis- und extensiver Erholungs-

raum unter Vernetzung von Fuß- und Radwegen entwickelt werden.  

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine ca. 85.000 m² große Fläche 

zwischen dem F********* der Paar im Westen, der D*********** Straße im Norden, dem 

G****bach im Osten sowie der B******straße im Süden. Mittig im Plangebiet verläuft 

von Süd nach Nord die Paar. Im nördlichen Planbereich werden Gewerbeflächen 

festgesetzt, und zwar die Gebiete „GE 1“ und „GE 2“ westlich der Paar sowie das 

Gebiet „GE 3“, das sich vom Ostufer der Paar auf ca. 100 m nach Osten in Richtung 

des G****bachs erstreckt. Mit dem „GE 3“ wird im Wesentlichen das im Eigentum der 
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Antragstellerin zu 1 stehende Grundstück FlNr. **** der Gemarkung A************ 

überplant, auf dem sich ein Getreidemühlenbetrieb („A***************“) befindet. Für 

das „GE 3“ bzw. die FlNr. **** findet sich unter Nr. 2.2.5 der textlichen Festsetzungen 

eine auf § 1 Abs. 10 BauNVO gestützte Regelung, wonach unter dort näher be-

schriebenen Voraussetzungen „für den bestehenden Betrieb der *** (A*************** 

*******) (…..) im Rahmen des erweiternden Bestandsschutzes gem. § 1 Abs. 10 

BauNVO“ eine Erweiterung, Änderung, Erneuerung sowie eine Nutzungsänderung 

ausnahmsweise zulässig ist. Der südliche Bereich der FlNr. **** ist als private Grün-

fläche ausgewiesen. Im mittleren Planungsbereich auf FlNr. **** der Gemarkung 

A************ sowie FlNr. *** und ***** der Gemarkung A****** sieht der Bebauungs-

plan ebenso wie beidseits entlang der Paar und entlang des Westufers des 

G****baches durchwegte öffentliche Grünflächen vor. Im südlichen und südwestli-

chen Planbereich sind Mischgebietsnutzungen, im südöstlichen Bereich auf FlNr. *** 

und FlNr. ***** der Gemarkung A****** ist ein allgemeinen Wohngebiet festgesetzt. 

Unter Nr. 11 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans finden sich textliche 

Festsetzungen zur Grünordnung.  

 

Im Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses vom 27. Januar 2005 umfasste das Plan-

gebiet im Westen zunächst auch den Bereich zwischen dem F********* und der Bahn-

linie, der später vom streitgegenständlichen Bebauungsplan abgekoppelt und zum 

Gegenstand der Bauleitplanung für einen eigenständigen Bebauungsplan wurde. 

Nachdem der Stadtrat der Antragsgegnerin am 29. November 2007 beschlossen hat-

te, ein beschleunigtes Verfahren „Bebauungspläne der Innenentwicklung“ gem. 

§ 13a BauGB durchzuführen, waren in der Folgezeit jeweils zuvor vom Stadtrat gebil-

ligte und sodann öffentlich ausgelegte Planentwürfe Gegenstand von Verfahren der 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und der sonstigen Träger öffentli-

cher Belange. Die Antragsteller erhoben jeweils im Rahmen der vorgesehenen Fris-

ten Einwendungen. In seiner Sitzung vom 24. Juli 2014 beschloss der Stadtrat den 

Bebauungsplan Nr. ** „Zwischen der D*********** Straße und der B******straße“ mit 

Grünordnungsplan als Satzung. Nachdem der erste Bürgermeister die Planzeich-

nung im Anschluss an den Satzungsbeschluss bereits unter dem Datum des 28. Juli 

2014 unterschrieben hatte, setzte er erneut unter der Rubrik „Ausgefertigt“ seine Un-

terschrift mit der Datumsangabe 30. Juli 2014 auf die Planzeichnung. Die aus mehre-

ren Einzelblättern bestehenden und zusammen mit der Planzeichnung in einem sog. 

Schnellhefter abgehefteten textlichen Festsetzungen tragen auf Seite 12 die Unter-

schrift des ersten Bürgermeisters mit der Datumsangabe 1. August 2014. Der Be-

bauungsplan wurde am 8. August 2014 bekannt gemacht.  

 

Im Rahmen ihrer am 7. August 2015 beim Verwaltungsgerichtshof erhobenen Nor-
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menkontrollanträgen tragen die Antragsteller u.a. vor: Der Bebauungsplan sei nicht 

ordnungsgemäß ausgefertigt worden. Das Verfahren gemäß § 13a BauGB sei un-

statthaft gewesen. Die bloße Ausweisung als Gewerbegebiet schränke die Nutzung 

und die Betriebsentwicklung der A*************** unangemessen ein. Eine marktaus-

gerichtete und markterforderliche Entwicklung werde dazu führen, dass der Betrieb 

künftig auf höhere Vermahlungsmengen angewiesen sei und wieder in den Anwen-

dungsbereich des Bundes-Immissionsschutzgesetzes falle. Der Betrieb sei unter Be-

rücksichtigung eines großräumigen Kunden- und Absatzgebiets in Deutschland und 

Österreich auf industrielle Fertigungsprozesse und Abläufe im dauerhaften Vermah-

lungsbetrieb angewiesen. Ein bloßes Gewerbegebiet anstelle einer gebotenen Aus-

weisung als Industriegebiet verkenne den Charakter des Betriebs, der der Industrie- 

und Handelskammer zugeordnet sei. Die textliche Festsetzung Nr. 2.2.5, die sich auf 

das festgesetzte Gewerbegebiet beziehe, sei fehlerhaft den Regelungen für das 

Mischgebiet zugeordnet. Aus der Festsetzung öffentlicher und privater Grünflächen 

z.T. mit öffentlichen Wegeflächen folge eine unzumutbare Einschränkung für die 

Entwicklungsmöglichkeit des Betriebs der A*************** sowie für bauliche Entwick-

lungen und sonstige Nutzungen auf den Grundstücken der Antragsteller. Ihnen wer-

de insofern ein – auch gegen das Gleichheitsgebot verstoßendes – Sonderopfer ab-

verlangt.  

 

Die Antragsteller beantragen, 
 
den am 8. August 2014 bekannt gemachten Bebauungsplan Nr. ** „Zwischen 
D*********** Straße und der B******straße“ der Antragsgegnerin für unwirksam 
zu erklären, soweit er den Bereich der im Eigentum der Antragstellerin zu 1 ste-
henden Grundstücke FlNr. ****, ******, ****, ******, ****** der Gemarkung 
A************ und FlNr. ***** der Gemarkung A******, der im Eigentum des An-
tragstellers zu 2 stehenden Grundstücke FlNr. ***, *** der Gemarkung A****** 
sowie der im Eigentum der Antragstellerin zu 3 stehenden Grundstücke FlNr. 
****** der Gemarkung A************ und FlNr. ***** der Gemarkung A****** be-
trifft. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 
 
die Anträge abzulehnen. 

 

Aus der Begründung des Bebauungsplans ergebe sich, dass hier zu Recht das Ver-

fahren gem. § 13a BauGB gewählt worden sei. Die Festsetzung eines Gewerbege-

biets und keines Industriegebiets auf FlNr. **** berücksichtige die Lärmsituation im 

Plangebiet und in den angrenzenden Gebieten. Die Erweiterungsinteressen des Be-

triebs der „A***************“ seien durch die „Fremdkörperfestsetzung“ in Nr. 2.2.5 der 

textlichen Festsetzungen hinreichend berücksichtigt worden. Diese Regelung sei erst 
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nach der letzten öffentlichen Auslegung der Planunterlagen gem. § 4a Abs. 3 BauGB 

auf die Einwendung der Antragsteller in die Satzung mit aufgenommen worden. Zu 

diesem Zeitpunkt sei aber der betroffene Bereich nicht durch einen industriespezifi-

schen Betrieb geprägt gewesen. Im Übrigen führe allein der Umstand einer immissi-

onsschutzrechtlichen Genehmigungspflicht nicht automatisch zu einer Industriege-

bietstypik. Unter dem Blickwinkel eines atypischen Betriebs sei die „Fremdkörper-

festsetzung“ bei Beibehaltung der „GE-Festsetzung“ im Übrigen getroffen worden. 

Dass die Ausweisung eines Industriegebiets nicht in Betracht komme, sei im Pla-

nungsverfahren hinreichend klar zum Ausdruck gebracht worden. Ein solches wäre 

mit der umgrenzenden Nachbarschaft nicht in Einklang zu bringen. Vor diesem Hin-

tergrund sei davon auszugehen, dass der Stadtrat im Zweifel ein Gewerbegebiet 

auch ohne die textliche Festsetzung Nr. 2.2.5 – sollte diese unwirksam sein – getrof-

fen hätte. Die festgesetzten Grünflächen eigneten sich u.a. zur Verwirklichung der 

Ziele des Arten- und Biotopschutzprogramms für den Landkreis A******-Friedberg 

und eines seit vielen Jahren verfolgten stadteigenen Entwicklungsprogramms zum 

Paartalraum. Diesen Zielen, die sachlogisch – und deshalb im Einklang mit dem 

Gleichheitssatz – nur auf Flächen mit bestimmten Merkmalen und in bestimmten La-

gen gegen Kompensation des Wertverlusts umzusetzen seien, sei der Vorrang vor 

den Eigentümerinteressen an einer baulichen Nutzung der Flächen eingeräumt wor-

den.  

 

Die Beigeladenen zu 1 und 2 beantragen, 
 
den streitgegenständlichen Bebauungsplan für unwirksam zu erklären. 

 

 

Die Beigeladene zu 3 stellt keinen Antrag. Die Landesanwaltschaft stellt ebenfalls 

keinen Antrag. Sie hat als Vertreter des öffentlichen Interesses Stellungnahmen des 

Sachgebiets Wasserrecht des Landratsamts A******-Friedberg sowie eine Äußerung 

einer vormals am Landratsamt A******-Friedberg zuständigen Naturschutzfachkraft 

vorgelegt und vertritt unter Anregung einer Vorlage an den Großen Senat die Auffas-

sung, dass kein Ausfertigungsmangel vorliege.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteilig-

ten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten, der vorgelegten Planungsakten der An-

tragsgegnerin und der sonstigen beigezogenen Behördenakten sowie auf die Nie-

derschrift über die mündliche Verhandlung am 4. August 2017 Bezug genommen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Die Normenkontrollanträge der Antragsteller sind zulässig und begründet.  

 

1. Die Antragsteller, die nach § 47 Abs. 2a VwGO ihre Einwendungen im Planungs-

verfahren rechtzeitig erhoben und ihre Normenkontrollanträge innerhalb der Jahres-

frist des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO gestellt haben, sind antragsbefugt. Nach dieser 

Bestimmung kann den Normenkontrollantrag gegen einen Bebauungsplan jede na-

türliche oder juristische Person stellen, die geltend macht, durch den Bebauungsplan 

oder dessen Anwendung in ihren Rechten verletzt zu sein oder in absehbarer Zeit 

verletzt zu werden. Eine solche Rechtsverletzung kommt vorliegend in Betracht, weil 

sich die Antragsteller gegen die Überplanung in ihrem Eigentum stehender Grund-

stücke wenden. Eigentümer eines Grundstücks, für das ein Bebauungsplan Festset-

zungen trifft, sind mit Blick auf Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG grundsätzlich antragsbefugt 

(vgl. BVerwG, B.v. 20.9.2005 – 4 BN 46.05 – BauR 2006, 352 = juris Rn. 6; BayVGH, 

U.v. 28.4.2017 – 15 N 15.967 – juris Rn. 31 m.w.N.). 

 

2. Die Normenkontrollanträge haben in der Sache Erfolg. 

 

a) Der Änderungsbebauungsplan ist bereits aufgrund eines von Amts wegen zu prü-

fenden, gegen Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO verstoßenden Ausfertigungsmangels formell 

unwirksam. Dabei muss der Senat der Frage nicht nachgehen, ob ein Formfehler 

auch darin zu sehen ist, dass die textlichen Festsetzungen und die Planzeichnung 

unter unterschiedlichen Datumsangaben ausgefertigt worden sind (die textliche Fest-

setzungen auf Seite 12 unter dem 1. August 2014, die Planzeichnung unter dem 

30. Juli 2014 bzw. bereits unter dem 28. Juli 2014). Ein Formverstoß gegen Art. 26 

Abs. 2 GO ist jedenfalls darin zu sehen, dass die einzelnen zwölf Blätter der nur auf 

Seite 12 ausgefertigten textlichen Festsetzungen nur lose in einem Schnellhefter mit-

einander verbunden sind, ohne dass durch hinreichende Bezugnahme der einzelnen 

Seiten aufeinander gesichert ist, dass der sog. „Identitätsfunktion“ bzw. „Beurkun-

dungs- und Gewährleistungsfunktion“ der Ausfertigungsunterschrift Genüge getan 

wurde. 

 

Bebauungspläne sind Satzungen (§ 10 Abs. 1 BauGB) und als solche nach Art. 26 

Abs. 2 Satz 1 GO auszufertigen. Dies gebietet das in Art. 20 Abs. 3 GG und Art. 3 

Abs. 1 BV verfassungsrechtlich verankerte Rechtsstaatsprinzip, das die Identität der 

anzuwendenden Norm und ihres Inhalts mit dem vom Normgeber Beschlossenen 

verlangt. Durch die Ausfertigung wird die Satzung als Originalurkunde hergestellt, die 

den Willen des Normgebers nach außen wahrnehmbar macht; zudem wird bestätigt 
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und sichergestellt, dass der Inhalt des als Satzung beschlossenen Bebauungsplans 

mit dem Willen des Gemeinderats übereinstimmt (sog. „Identitätsfunktion“ bzw. „Be-

urkundungs- und Gewährleistungsfunktion“). Darüber hinausgehende Anforderungen 

stellt das Bundesrecht nicht; Regelungen über Art, Inhalt und Umfang der Ausferti-

gung richten sich allein nach Landesrecht (zum Ganzen BayVGH, U.v. 28.4.2017 – 

15 N 15.967 – juris Rn. 34 m.w.N.).  

 

Sind die Regelungen eines Bebauungsplans nicht auf einem Blatt zusammengefasst, 

sondern finden sich diese auf mehreren, untereinander nicht hinreichend fest ver-

bundenen Einzelblättern, genügt der mit Unterschrift des Bürgermeisters versehene 

Ausfertigungsvermerk auf lediglich einem Einzelblatt grundsätzlich nur dann den An-

forderungen des Art. 26 Abs. 2 Satz 1 GO für eine wirksame Ausfertigung, wenn alle 

Einzelblätter des Bebauungsplans mit Regelungsinhalt – also insbesondere die 

Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen mit allen ihren Einzelseiten – zu-

sammen mit dem ausgefertigten Einzelblatt durch eine Art „gedanklicher Schnur“ un-

tereinander derart verknüpft sind, dass jeder Zweifel an der Zugehörigkeit der nicht 

gesondert ausgefertigten Einzelblätter zur Gesamtsatzung ausgeschlossen ist (vgl. 

BayVGH, U.v. 28.4.2017 a.a.O. Leitsatz sowie ausführlich Rn. 36 ff. m.w.N.). Für den 

Fall, dass der Bebauungsplan nicht aus einem einzigen Satzungsteil besteht bzw. 

dass nicht alle Einzelteile resp. Einzelblätter ausgefertigt sind, müssen alle regelnden 

Teile / Seiten des Bebauungsplans entweder fest miteinander verbunden sein oder 

es muss auf den ausgefertigten Teilen / Seiten in einer Weise auf die nicht ausgefer-

tigten Bestandteile der Satzung Bezug genommen werden, die jeden Zweifel an der 

Identität bzw. Zusammengehörigkeit ausschließt. Dies kann insbesondere durch hin-

reichend definierte Bezugnahmen erfolgen. Eine zweifelsfreie Individualisierung wird 

z.B. bei einem Satzungstext über mehrere Seiten dadurch ermöglicht, dass über die 

fortlaufende Seitenzahlangabe sowie durch die Angabe eines Datums und eines Re-

gelungsbezugs auf allen zur Satzung gehörenden Seiten eindeutig bestimmt wird, 

welche Einzelteile vom Ausfertigungsvermerk erfasst werden (BayVGH, U.v. 

28.4.2017 a.a.O. juris Rn. 39; SächsOVG, U.v. 6.6.2001 – 1 D 442/99 – NVwZ-RR 

2002, 632 = juris Rn. 35). 

 

Diesen Anforderungen wird der angegriffene Änderungsbebauungsplan nicht ge-

recht. Durch das Abheften der Einzelblätter der textlichen Festsetzungen („Satzung“) 

in einen sog. Schnellhefter wurde keine hinreichende körperliche Verbindung der 

einzelnen Seiten (von denen lediglich Seite 12 einen Ausfertigungsvermerk aufweist) 

untereinander geschaffen, die einen Verzicht auf eine „gedankliche Schnur“ rechtfer-

tigen könnte (vgl. BayVGH, U.v. 28.4.2017 a.a.O. juris Rn. 40 ff.). Die Entnahme oder 

das Auswechseln von Einzelblättern ohne Substanzzerstörung wäre bei dieser Sach-
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lage problemlos möglich, d.h. die Auseinandertrennung der einzelnen Bestandteile / 

Seiten des Bebauungsplans würde nicht zwangsläufig zur Zerstörung einer Gesam-

turkunde führen (vgl. BayVGH, U.v. 28.10.2014 – 15 N 12.1633 – NVwZ-RR 2015, 

321 = juris Rn. 42; zum Problem der Verwechslungs- und Austauschgefahr insbe-

sondere bei typischerweise in den Planungsakten existenten divergierenden Ent-

wurfsfassungen vgl. BayVGH, U.v. 28.4.2017 a.a.O. juris Rn. 42). Ebenso fehlt es an 

einer „gedanklichen Schnur“, die die zwölf losen Blätter der textlichen Festsetzungen 

mit hinreichender Bestimmtheit zu einer untrennbaren gedanklichen Einheit verbin-

den könnte. Die Angabe, dass es sich um die Fassung vom „25.06.2014“ handelt, 

findet sich lediglich auf der Planzeichnung sowie auf der ersten sowie dritten Seite 

der textlichen Festsetzungen („Satzung“). Ein angegebenes Fassungsdatum oder 

eine andere hinreichend gedankliche Verbindung fehlt aber auf den übrigen Seiten. 

Allein die fortlaufenden Seitenangaben mit dem Hinweis auf das beauftragte Pla-

nungsbüro sowie die auf jeder Textseite – ohne weitere identitätsbestimmende Hin-

weise (wie z.B. die Angabe des Fassungsdatums oder des Datums des Satzungsbe-

schlusses) – gedruckte Kopfleiste  

 
 
„Stadt A****** – Stadtteil A************                                                                            Satzung 
Bebauungsplan Nr. ** ‚Zwischen der D*********** Straße und der B******straße‘ mit Grünordnungsplan“ 

 

genügen nicht, um den Anforderungen an eine einheitliche Satzungsurkunde gerecht 

zu werden (vgl. BayVGH, U.v. 28.4.2017 a.a.O. juris Rn. 40 ff.). Denn ein eindeuti-

ger, hinreichend bestimmter inhaltlicher Bezug, der jeden Zweifel darüber ausräumt, 

dass die einzelnen losen Blätter der elf ersten Seiten der „Satzung“ mit der zwölften 

Seite der textlichen Festsetzungen, auf der sich die Ausfertigungsunterschrift befin-

det, eine Einheit bilden, wird hierdurch nicht bewirkt. Dies hätte im vorliegenden Fall 

problemlos bewerkstelligt werden können, indem z.B. die auf jeder Seite der textli-

chen Festsetzungen (einschließlich der ausgefertigten Seite) befindliche Fußleiste 

den Zusatz „Fassung vom 25.06.2014“ oder „Fassung des Satzungsbeschlusses am 

24. Juli 2014“ erhalten hätte.  

 

b) Der Bebauungsplan leidet zudem aufgrund der Regelung Nr. 2.2.5 der textlichen 

Festsetzungen an einem zu seiner Unwirksamkeit führenden materiellen Mangel.  

 

aa) Als unproblematisch sieht es der Senat dabei an, dass die textliche Festsetzung 

Nr. 2.2.5 systemwidrig unter der Überschrift „2.2 Mischgebiet“ steht. Denn aus dem 

Regelungsinhalt ergibt sich eindeutig, dass die Regelung für das „GE 3“, also für den 

Bereich der Gewerbegebietsausweisung im nördlichen Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans bestimmt ist und dass lediglich aufgrund eines redaktionellen Versehens 
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die Regelung nicht unter den Regelungskomplex „2.3 Gewerbegebiet“ gefasst wurde.  

 

bb) Für die textliche Festsetzung Nr. 2.2.5 fehlt aber in § 9 des Baugesetzbuchs 

(BauGB) und in den Vorschriften der Baunutzungsverordnung (BauNVO) eine ge-

setzliche Ermächtigungsgrundlage. Insbesondere lässt sich die Regelung nicht auf 

§ 1 Abs. 10 BauNVO stützen.  

 

Nr. 2.2.5 der textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans reglementiert wörtlich: 
 
„Für den bestehenden Betrieb der *** (A*************** A******) auf Fl.Nr. ****, Gmkg. 
A************ (GE 3) gelten im Rahmen des erweiterten Bestandsschutzes gem. § 1 
Abs. 10 BauNVO folgende Maßgaben: Eine Erweiterung, Änderung, Erneuerung sowie 
eine Nutzungsänderung ist ausnahmsweise zulässig, soweit diese jeweils mit dem Be-
trieb der A*************** in unmittelbarem Zusammenhang steht und dadurch sich an 
der ursprünglichen Betriebsart Getreidemühle insgesamt nichts ändert.“ 

 

§ 1 Abs. 10 Satz 1 BauNVO erlaubt es den Gemeinden, in einem Bebauungsplan 

festzusetzen, dass Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneue-

rungen vorhandener baulicher oder sonstiger Anlagen allgemein zulässig sind oder 

ausnahmsweise zugelassen werden können, wenn diese Anlagen bei Festsetzung 

eines Baugebiets nach den §§ 2 bis 9 BauNVO in überwiegend bebauten Gebieten 

unzulässig wären. Dabei muss gemäß § 1 Abs. 10 Satz 3 BauNVO die allgemeine 

Zweckbestimmung des Baugebietes in seinen übrigen Teilen gewahrt bleiben. Macht 

eine Kommune von dem Instrument des § 1 Abs. 10 BauNVO Gebrauch, so bedeutet 

dies, dass der Betriebsinhaber nicht mit den Nutzungsmöglichkeiten vorliebnehmen 

muss, die ihm sonst nur im Rahmen des herkömmlichen Bestandsschutzes verblei-

ben und die sich im Wesentlichen in Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen erschöp-

fen, sondern dass er je nach der Reichweite der getroffenen Regelung in die Lage 

versetzt wird, weiterhin Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Er-

neuerungen vorzunehmen. Vorhandenen Nutzungen werden auf diese Weise Ent-

wicklungschancen offengehalten, selbst wenn sie dem Charakter des festgesetzten 

Gebiets an sich fremd sind (vgl. BayVGH, B.v. 23.12.2013 – 15 CS 13.1865 – juris 

Rn. 15). 

 

Die eindeutige Bezugnahme sowohl im Satzungstext als auch in der Begründung des 

Bebauungsplans (vgl. dort Seite 32) auf § 1 Abs. 10 BauGB sowie das in der Plan-

begründung wiederholt hervorgehobene Ziel, den vorhandenen Betrieben und insbe-

sondere auch der „A***************“ neben der Gewährleistung von Bestandsschutz 

auch Entwicklungspotenziale zu eröffnen [hierzu auch unten 3 b)], lässt nur den 

Schluss zu, dass die Antragsgegnerin zugunsten der Antragstellerin zu 1 eine Rege-

lung treffen wollte, die sicherstellen sollte, dass im Bereich des „GE 3“ Nutzungen 
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auch dann nicht ausgeschlossen sind, wenn diese nicht mehr von einer Gewerbe-

ausweisung (§ 8 BauNVO) gedeckt sind. Hierfür spricht auch, dass laut der Planbe-

gründung (Seite 32) die Antragsgegnerin dem vorhandenen Betrieb auch bei einer 

möglichen Genehmigungspflicht nach dem BImSchG keine Hürden aufbauen wollte. 

Weil § 1 Abs. 10 BauNVO nur anwendbar ist, wenn Anlagen bei hypothetischer Zu-

lässigkeitsprüfung im Falle der Festsetzung eines bestimmten Plangebiets – hier ei-

nes Gewerbegebiets („GE“) – materiell unzulässig wären bzw. werden würden (De-

cker in Jäde/Dirnberger u.a., BauGB/BauNVO, 8. Aufl. 2017, § 1 BauNVO Rn. 68; 

Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand: Februar 2017, § 1 

BauNVO Rn. 109; Stange, BauNVO, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 136), ist die ausdrücklich 

auf § 1 Abs. 10 BauNVO gestützte Festsetzung mithin dahingehend auszulegen, 

dass eine Erweiterung, Änderung, Erneuerung oder Nutzungsänderung der beste-

henden Anlagen der A*************** im gesamten Gebiet „GE 3“ auch dann hinsicht-

lich der Nutzungsart zulässig sein soll, wenn der Betrieb – solange es bei der Be-

triebsart „Getreidemühle“ bleibt – einen industriegebietstypischen Grad aufweist, der 

nicht mehr von der Gewerbegebietsfestsetzung (§ 8 BauNVO) abgedeckt und daher 

an sich nur in einem Industriegebiet (§ 9 BauNVO) zulässig wäre.  

 

Dabei spricht sowohl diese Intention als auch die sprachliche Fassung der textlichen 

Festsetzung („ist ausnahmsweise zulässig“) dafür, dass insofern geregelt werden 

sollte, dass Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen im 

Sinne von § 1 Abs. 10 Satz 1 Alt. 1 BauNVO allgemein zulässig sein sollten und nicht 

nur i.S. von § 31 Abs. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 10 Satz 1 Alt. 2 BauNVO („aus-

nahmsweise zugelassen werden können“) von einer im Ermessen stehenden be-

hördlichen Ausnahmeentscheidung abhängen sollten. Der Senat kann allerdings das 

genaue diesbezügliche Auslegungsergebnis – Regelabweichung oder Ausnahme-

festsetzung i.S. von § 31 Abs. 1 BauGB – dahinstehen lassen. Denn unabhängig 

hiervon handelt es sich um eine zu großzügige Festsetzung zugunsten des beste-

henden Betriebs im vorgesehenen „GE 3“, die von der Festsetzungsermächtigung in 

§ 1 Abs. 10 BauNVO nicht mehr gedeckt ist.  

 

§ 1 Abs. 10 BauNVO ermöglicht Abweichungen von den Grundaussagen in §§ 2 ff. 

BauNVO für eine anlagenbezogene Planung im Sinne einer Einzelfallregelung. Die 

Regelung bietet lediglich die Rechtsgrundlage für einen erweiterten „Bestandsschutz 

für Fremdkörper“ in einem im Übrigen andersartigen Baugebiet. Die Regelungser-

mächtigung setzt daher voraus, dass die Anlagen, zu deren Absicherung erweiternde 

bestandssichernde Festsetzungen getroffen werden, innerhalb des jeweiligen Bau-

gebiets keine die städtebauliche Situation beherrschende Größe aufweisen. Andern-

falls käme den nach den Baugebietsfestsetzungen gem. §§ 2 ff. BauNVO allgemein 
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zulässigen Anlagen keine prägende Wirkung mehr zu, sodass diese Festsetzungen 

weitgehend leerzulaufen drohten. § 1 Abs. 10 BauNVO ermöglicht nur Sonderrege-

lungen für solche baulichen Anlagen, die im Verhältnis zur Größe des Baugebiets 

kleinere „Einsprengsel“ von geringem Flächenumfang darstellen. Es darf sich bei den 

von einer „Fremdkörperfestsetzung“ betroffenen Anlagen nur um einzelne Objekte 

handeln, die auch flächenmäßig im Verhältnis zum gesamten Baugebiet lediglich von 

geringer Ausdehnung sind. Die Bereiche mit Sonderregelungen nach § 1 Abs. 10 

BauNVO dürfen nur einen untergeordneten Prozentanteil des gesamten Baugebiets 

einnehmen. Größere Industrie- und Gewerbekomplexe dürfen über § 1 Abs. 10 

BauNVO hingegen nicht reglementiert werden; hier bedarf es der Festsetzung eines 

entsprechenden Baugebiets (Vgl. OVG NRW, U.v. 19.5.2015 – 10 D 115/12.NE – 

BauR 2015, 1618 = juris Rn. 50; U.v. 28.6.2007 – 7 D 59/06.NE – NuR 2008, 811 = 

juris, Rn. 170 ff.; NdsOVG, U.v. 18.9.2001 – 1 L 3779/00 – BauR 2002, 906 = juris 

Rn. 39; Decker in Jäde/Dirnberger u.a., BauGB/BauNVO, 8. Aufl. 2017, § 1 BauNVO 

Rn. 65; Roeser in König/Roeser/Stock, BauNVO, 3. Aufl. 2014, § 1 Rn.104; Stange, 

BauNVO, 3. Aufl. 2015, § 1 Rn. 135). 

 

Diese Anforderungen der Ermächtigungsnorm erfüllt Nr. 2.2.5 der textlichen Festset-

zungen nicht. Die Möglichkeit von Erweiterungen, Änderungen, Erneuerungen und 

Nutzungsänderungen erstreckt sich nach dem eindeutigen Wortlaut der Regelung 

auf den gesamten „bestehenden Betrieb der *** (A*************** A******) auf Fl.Nr. 

***, Gmkg. A************ (GE 3)“. Die privilegierende textliche Festsetzung Nr. 2.2.5 

bezieht sich mithin auf alle derzeit und zukünftig bestehenden Anlagen der 

„A***************“ im gesamten „GE 3“. Denn dieses Gebiet besteht im Wesentlichen 

aus dem im Eigentum der Antragstellerin zu 1 stehenden Grundstück FlNr. ****; der 

„A***************“ kam und kommt – sowohl zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 

als auch im Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung – für das betroffene Gewerbege-

biet nicht nur eine gebietsbeherrschende Stellung, sondern die zentrale, ausschließ-

liche Bedeutung für die Nutzung des ausgewiesenen Bereichs des „GE 3“ zu. Dass 

eine solche weitreichende, das gesamte festgesetzte „GE 3“ umfassende Regelung 

auch gewollt war, wird durch die Begründung des Bebauungsplans bestätigt (Seite 

32 unten), wonach das Instrument eines erweiternden Bestandsschutzes „für die *** 

Anlagen“ gelte. Bei dieser Sachlage verstößt die Festsetzung auch gegen § 1 Abs. 

10 Satz 3 BauNVO, wonach die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebiets in 

seinen übrigen Teilen gewahrt bleiben muss. Die sich auf das gesamte „GE 3“ er-

streckende Nr. 2.2.5 der textlichen Festsetzungen führt in der Sache dazu, dass die 

Zweckbestimmung „GE“ im Ganzen nicht mehr gewahrt bleibt (vgl. auch HessVGH, 

U.v. 19.5.2016 – 4 C 2094/14.N – BauR 2016, 1870 = juris Rn. 37 unter Verweis auf 

§ 1 Abs. 10 Satz 3 BauNVO). § 1 Abs. 10 BauNVO darf aber nicht als ein Instrument 
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benutzt werden, um dem an sich festgesetzten Baugebiet i.S. von §§ 2 ff. BauNVO 

ein Gepräge zu verleihen, nach dem sich der betroffene Bereich in Wahrheit als ein 

anderes Baugebiet darstellt (vgl. Decker in Jäde/Dirnberger u.a., BauGB/BauNVO, 8. 

Aufl. 2017, § 1 BauNVO Rn. 71). Genau das ist aber vorliegend der Fall: Denn in der 

Sache führt die Festsetzung dazu, dass sich der Betrieb der A*************** unter der 

Bedingung, dass es bei der Betriebsart „Getreidemühle“ bleibt, so (weiter) entwickeln 

darf, als sei dort ein Industriegebiet festgesetzt worden. Selbst wenn – was nicht ge-

boten ist – die vom „GE 3“ getrennt festgesetzten Gewerbegebiete „GE 1“ und „GE 2“ 

in die Betrachtung einbezogen würden und gedanklich von einem einzigen Gewer-

begebiet im gesamten Norden des Plangebiets ausgegangen werden würde, könnte 

bei einem überschlägigen Flächenanteil des „GE 3“ von etwa 40 % der gesamten 

„GE“-Flächen hinsichtlich der Festsetzung Nr. 2.2.5 nicht mehr von einem mit § 1 

Abs. 10 Satz 1 BauNVO noch vereinbarem „Einsprengsel“ von flächenmäßig unter-

geordneter Ausdehnung die Rede sein. 

 

cc) Aus der Vorgabe, dass Gegenstand der Regelung „bestimmte“ Anlagen sein 

müssen, ist außerdem zu folgern, dass § 1 Abs. 10 BauNVO nicht zu einer abstrak-

ten, sondern nur zu einer konkret anlagenbezogenen Festsetzung ermächtigt. Dem-

entsprechend müssen die baulichen Anlagen, denen ein erweiterter Bestandsschutz 

eingeräumt werden soll, in der Festsetzung hinreichend bestimmt bezeichnet werden 

(BayVGH, U.v. 25.10.2010 – 1 N 06.2609 – BayVBl 2011, 764 = juris Rn. 59; OVG 

NRW, U.v. 19.5.2015 – 10 D 115/12.NE – BauR 2015, 1618 = juris Rn. 47; OVG MV, 

U.v. 10.2.2015 – 3 K 25/10 – juris Rn. 63; Stange, BauNVO, 3. Aufl. 2015, § 1 

Rn. 133). Auch dieser Anforderung dürfte die textliche Festsetzung Nr. 2.2.5, die sich 

– ohne eine konkrete Einzelanlage zu benennen – allgemein auf den „bestehenden 

Betrieb der *** (A*************** A******) auf Fl.Nr. ****, Gmkg. A************, (GE 3)“ 

bezieht und als Begrenzung lediglich an die bestehende „Betriebsart Getreidemühle“ 

anknüpft, nicht genügen. Hierzu bedarf es aber aufgrund der voranstehenden Grün-

de, die für sich bereits die Fehlerhaftigkeit und Unwirksamkeit der Nr. 2.2.5 der textli-

chen Festsetzungen begründen, keiner abschließenden Bewertung. Ebenso kann 

dahingestellt bleiben, ob die Einschlägigkeit der Regelungsermächtigung zudem da-

ran scheitert, dass der als „GE 3“ festgesetzte Planbereich im Zeitpunkt des Sat-

zungsbeschlusses womöglich kein „überwiegend bebautes Gebiet“ darstellte (vgl. 

OVG NRW, U.v. 24.10.2012 – 7 D 89/10.NE – juris Rn. 55; zu diesbezüglichen Ein-

zelfragen vgl. auch BVerwG, B.v. 6.3.2002 – 4 BN 11.02 – BauR 2002, 1665 = juris 

Rn. 4). 

 

dd) Ein Unwirksamkeitsmangel, der – wie hier – auf der fehlenden gesetzlichen Re-

gelungsermächtigung gem. § 9 BauGB i.V. mit den Regelungen der BauNVO beruht, 
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unterfällt nicht dem Regelungsregime der §§ 214, 215 BauGB, sodass der Umstand, 

dass die Antragsteller mangels rechtzeitigen Rügeschreibens die Jahresfrist des 

§ 215 Abs. 1 BauGB haben verstreichen lassen, nicht zur Unbeachtlichkeit des Man-

gels führt. 

 

c) Die aufgezeigten Mängel führen zur Unwirksamkeit des gesamten Bebauungs-

plans, auch wenn die Antragsteller ihren Antrag darauf begrenzt haben, den Bebau-

ungsplan nur insofern für unwirksam zu erklären, soweit er den Bereich der in ihrem 

Eigentum stehenden Grundstücke betrifft. 

 

aa) Schon der Ausfertigungsmangel – s.o. 2 a) – erfasst die gesamte Satzung und 

führt damit zur Unwirksamkeit des gesamten Bebauungsplans.  

 

bb) Auch der materielle Mangel – Verstoß gegen § 1 Abs. 10 BauNVO i.V. mit § 9 

Abs. 1 Nr. 1 BauGB – führt unabhängig vom Ausfertigungsmangel zur Gesamtun-

wirksamkeit des Bebauungsplans. 

 

Ein Normenkontrollgericht ist nicht befugt, durch seine Entscheidung ein planerisches 

Ergebnis festzustellen, das letztlich eine Veränderung des zugrunde gelegten städ-

tebaulichen Konzepts der Gemeinde bewirkt. Vielmehr hat das Gericht es im Zweifel 

der Gemeinde zu überlassen, die von ihr als angemessen und städtebaulich erforder-

lich angesehenen neuen planerischen Maßnahmen zu ergreifen. Die Unwirksamkeit 

einzelner Festsetzungen hat daher nur dann unter Heranziehung des Rechtsgedan-

kens des § 139 BGB nicht die Gesamtunwirksamkeit des Bebauungsplans zur Folge, 

wenn die übrigen Festsetzungen für sich betrachtet noch eine den Anforderungen 

des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB gerecht werdende, sinnvolle städtebauliche Ordnung 

bewirken können und wenn mit Sicherheit anzunehmen ist, dass die Gemeinde nach 

ihrem im Planungsverfahren zum Ausdruck gekommenen Willen im Zweifel auch ei-

ne Satzung ohne den unwirksamen Teil beschlossen hätte (Grundsatz der Teilbarkeit 

und des mutmaßlichen Willens des Normgebers, vgl. BVerwG, B.v. 20.8.1991 – 4 NB 

3.91 – NVwZ 1992, 567 = juris Rn. 16 f.; B.v. 18.2.2009 – 4 B 54.08 – ZfBR 2009, 

364 = juris Rn. 5; U.v. 11.9.2014 – 4 CN 3.14 – ZfBR 2015, 58 = juris Rn. 26; OVG 

MV, U.v. 10.2.2015 – 3 K 25/10 – juris Rn. 59; VGH BW, U.v. 27.7.2012 – 8 S 938/11 

– KommJur 2013, 469 = juris Rn. 37). Dabei ist sowohl die über Art. 28 Abs. 2 Satz 1 

GG und Art.11 Abs. 2 Satz 2 BV gewährleistete kommunale Planungshoheit als auch 

die Organkompetenz des Gemeinde- bzw. Stadtrats für die wesentlichen Entschei-

dungen der Bauleitplanung zu respektieren. 

 

In Anwendung dieser Grundsätze hat die Unwirksamkeit der textlichen Festsetzung 
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Nr. 2.2.5 zunächst die Unwirksamkeit der Festsetzung des gesamten „GE 3“ zur Fol-

ge, weil nicht mit Sicherheit angenommen werden kann, dass die Gemeinde nach 

ihrem im Planungsverfahren zum Ausdruck gekommenen Willen im Zweifel für die-

sen Bereich eine „schlichte“ Gewerbeausweisung i.S. von § 8 BauNVO ohne die un-

wirksame textliche Festsetzung Nr. 2.2.5 beschlossen hätte. Die schriftsätzliche Ein-

lassung der Antragsgegnerin, dass die „Fremdkörperfestsetzung“ gem. Nr. 2.2.5 der 

textlichen Festsetzungen erst im Laufe des Planungsverfahrens auf die Einwendun-

gen der Antragsteller in die Satzung mit aufgenommen worden sei, obwohl jedenfalls 

zum damaligen Zeitpunkt der Bereich nicht durch einen industriespezifischen Betrieb 

geprägt gewesen sei, und dass die Antragsgegnerin dort ein Industriegebiet auch mit 

Blick auf die Nachbarschaft nicht habe ausweisen wollen, führen zu keinem anderen 

Ergebnis. Aus der Planbegründung (Seite 32), wonach der Bereich des Betriebsge-

ländes der „A***************“ ohne die streitgegenständliche Planung als „faktisches 

Gewerbegebiet (GE) (...) bzw. als Gemengelage“ qualifiziert wird, wird deutlich, dass 

sich die Antragsgegnerin hinsichtlich der bauplanungsrechtlichen Einordnung der 

überplanten „GE 3“ nicht sicher war. Im Übrigen wollte die Antragsgegnerin mit der 

Aufnahme der Nr. 2.2.5 den Antragstellern erkennbar entgegenkommen, um ihnen 

hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zu industriespezifischer Nutzung 

auch ohne Ausweisung eines Industriegebiets (§ 9 BauNVO) zu ermöglichen. Die 

Berücksichtigung von Entwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Betriebe im Plan-

gebiet als wichtiger Belang wird in der Planbegründung wiederholt ausdrücklich an-

gesprochen (vgl. dort z.B. Seiten 5, 21, 22, 31). Ausdrücklich wird dabei auch der 

Betrieb der „A***************“ hervorgehoben, dem „ein Erweiterungspotential zuge-

standen“ wird (Planbegründung S. 28) und bei dem – wie bereits oben in anderem 

Zusammenhang herausgearbeitet wurde – „über das Instrument eines erweiterten 

Bestandsschutzes (....) gem. § 1 Abs. 10 BauNVO“ dafür gesorgt werden soll, „keine 

Hürden aufzubauen für eine mögliche Genehmigungspflicht nach dem BImSchG“ 

(Planbegründung Seite 32). Es kann bei dieser Sachlage nicht unterstellt werden, 

dass Nr. 2.2.5 der textlichen Festsetzungen keine tragende Bedeutung für das Pla-

nungskonzept hatte und dass der Gemeinderat in jedem Fall für den Bereich des Be-

triebsgeländes der „A*************** A******“ mehrheitlich eine Entscheidung für ein 

„schlichtes“ Gewerbegebiet „GE“ an derselbe Stelle getroffen hätte. 

 

Hiervon ausgehend lässt sich zudem nicht sicher feststellen, dass der Bestand des 

streitgegenständlichen Bebauungsplans im Übrigen – also ohne das festgesetzte 

Plangebiet „GE 3“ – dem Planungswillen des Stadtrats entspricht. Für einen entspre-

chenden Trennungswillen fehlen in der Planbegründung und in den abwägenden 

Ratsbefassungen eindeutige Hinweise. Schon zu Beginn der Planbegründung (Sei-

te 4) wird ausgeführt, dass „die Zielsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
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wicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 

(...) miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 

sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet“, als Anlass und Erfordernis der Planung 

angesehen wird. Hieraus geht hervor, dass die Hauptziele und Hauptinhalte des Be-

bauungsplans – insbesondere einerseits die nutzungssteuernden (u.a. auf die Siche-

rung des Bestands und der Entwicklungsmöglichkeiten bestehender Gewerbebetrieb 

ausgerichteten) Gebietsausweisungen i.S. von §§ 2 ff. BauGB und andererseits die 

auf ökologische und gesellschaftliche Ziele ausgerichtete Gestaltung der als Grünflä-

chen ausgewiesenen Bereiche (Entwicklung des Paartalraums als Erlebnis- und ex-

tensiver Erholungsraum unter Verbesserung der Wegevernetzung für Radfahrer und 

Fußgänger) – auf einer einheitlichen Plankonzeption und Abwägung beruhen. Die 

nach Abzug des „GE 3“ verbleibenden Festsetzungen des Bebauungsplans mögen 

geeignet sein, eine sinnvolle städtebauliche Ordnung zu bewirken. Es kann aber 

nicht unterstellt werden, dass der Stadtrat die übrige Planung – insbesondere: Fest-

setzung von durchwegten Grünflächen sowie der übrigen Baugebiete („GE 1“, „GE 2“ 

sowie der Misch- und Wohngebiete) – in jedem Fall auch ohne das „GE 3“, das im-

merhin ca. 20 % der überplanten Gesamtfläche ausmacht und das auch bei der im-

missionsschutzrechtlichen Bewertung im Gesamtzusammenhang mit den sonstigen 

Flächen innerhalb und außerhalb des Plangebiets keine unerhebliche Rolle spielte, 

so beschlossen hätte. Für dieses Ergebnis sprechen auch die Betroffenheiten der 

Antragsteller, die schon während des Einwendungsverfahrens einheitlich als Ein-

wender aufgetreten sind. Denn den für sie hinsichtlich der Flächenausweisung und 

der Nr. 2.2.5 der textlichen Festsetzungen recht großzügigen (aber – s.o. – fehlerbe-

hafteten) Regelung zum „GE 3“ stehen Grünflächenfestsetzungen gegenüber, die für 

die Antragsteller am Maßstab der Privatnützigkeit (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG) mit nicht 

unerheblichen Belastungswirkungen verbunden sind. Schließlich lässt die während 

des Planungsverfahren erfolgte Abtrennung des westlichen Bereichs zwischen 

F********* und Bahnlinie, der sodann selbständig mit einem eigenen Bebauungsplan 

überplant wurde, den Schluss zu, dass der verbleibende Planbereich des streitge-

genständlichen Bebauungsplans im Ganzen für den Stadtrat Gegenstand einer ein-

heitlichen Abwägungsentscheidung war.  

 

cc) Auch wenn die Antragsteller ihre Normenkontrollanträge darauf begrenzt haben, 

der Verwaltungsgerichtshof möge den Bebauungsplan nur insoweit für unwirksam 

erklären, als er den Bereich der in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke betrifft, 

hat der Senat den Entscheidungsausspruch – wie tenoriert – auf den gesamten Be-

bauungsplan zu erstrecken. Beschränkungen des Antrags auf bestimmte Teile der 

Rechtsvorschrift – wie hier auf bestimmte örtliche Bereiche des Bebauungsplans – 

sind grundsätzlich zulässig, das Normenkontrollgericht ist aber hieran nicht gebun-
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den; § 88 gilt nicht (vgl. Schmidt in Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 47 Rn. 69 

m.w.N.). Das Gericht muss vielmehr in den Blick nehmen, dass den Normenkontroll-

verfahren eine doppelte Funktion einerseits als subjektive Rechtsschutzverfahren 

und andererseits als objektive Prüfungsverfahren zukommt. Sind die subjektivrecht-

lich ausgerichteten Zulässigkeitshürden des § 47 Abs. 2 VwGO genommen, tritt die 

Funktion des Normenkontrollverfahrens als eines (auch) objektiven Verfahrens in den 

Vordergrund (vgl. BVerwG, B.v. 20.8.1991 – 4 NB 3.91 – NVwZ 1992, 567 – juris Rn. 

23 ff.). Vor diesem Hintergrund spricht bereits der aus einem Ausfertigungsmangel 

folgende formelle Fehler, der den Bebauungsplan ohne Weiteres im Ganzen erfasst, 

gegen eine Beschränkung des Urteilsausspruchs nach den gestellten Anträgen. Aber 

auch der – wie gesehen – zur Gesamtunwirksamkeit führende materielle Mangel 

(Unvereinbarkeit der textlichen Festsetzung Nr. 2.2.5 mit § 1 Abs. 10 BauNVO) ver-

langt mangels feststellbarer Teilbarkeit den gerichtlichen Ausspruch der Unwirksam-

keit im vollen Umfang. Auch insofern gilt es im Verfahren nach § 47 VwGO zu ver-

meiden, in die kommunale Planungshoheit mehr als nötig einzugreifen. Das Gericht 

würde den planerischen Willen des Ortsgesetzgebers missachten, wenn es – im Fal-

le einer nach materiell-rechtlicher Rechtslage bestehenden Gesamtregelung – durch 

die Erklärung einer Teilunwirksamkeit zu einer Verfälschung des kommunalen Pla-

nungskonzeptes beitrüge. Vielmehr hat es bei einem Mangel in einer (nicht teilbaren) 

Gesamtregelung durch eine Unwirksamkeitserklärung im Ganzen dem Ortsgesetz-

geber die Möglichkeit zu einer neuen planerischen Gesamtentscheidung zu eröffnen 

(vgl. BVerwG, B.v. 20.8.1991 – 4 NB 3.91 – NVwZ 1992, 567 = juris Rn. 28). 

 

d) Auf die im Laufe des Rechtsstreits aufgeworfenen weiteren Rechtsfragen, so z.B. 

in Bezug auf  

 

- die ordnungsgemäße Anwendung des vereinfachten Verfahrens gem. § 13a 

BauGB,  

 

- die von den Antragstellers als abwägungsfehlerhaft gerügte Festsetzung von 

(insbesondere öffentlichen) Grünflächen (zur Möglichkeit einer – nach den je-

weiligen Umständen des Einzelfalls – abwägungsfehlerfreien Überplanung im 

Privateigentum stehender Grundstücke als öffentliche Grünflächen bei ent-

sprechend hohem Rechtfertigungspotenzial aufgrund von Allgemeinwohlinte-

ressen vgl. BayVGH, U.v. 18.1.2017 – 15 N 14.2033 – KommJur 2017, 112 = 

juris 56 Rn. ff.),  

 

- die Einhaltung des sog. Trennungsgrundsatzes (§ 50 BImSchG, vgl. z.B. 

BVerwG, U.v. 19.4.2012 – 4 CN 3.11 – BVerwGE 143, 24 = juris Rn. 27 ff.; 
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B.v. 6.3.2013 – 4 BN 39.12 – BayVBl 2013, 545 = juris Rn. 4; BayVGH, B.v. 

30.10.2014 – 1 NE 14.1548 – NVwZ-RR 2015, 176 = juris Rn. 16; NdsOVG, 

U.v. 12.5.2015 – 1 KN 238/13 – BauR 2015, 1300 = juris Rn. 44 ff.) hinsicht-

lich des festgesetzten „GE 3“ (bzw. bei einer von den Antragstellern begehrten 

Ausweisung als Industriegebiet) mit Blick auf die unmittelbar östlich des 

G****bachs angrenzenden Wohnnutzungen sowie 

 

- die Auswirkungen der formal (trotz aktueller Kenntnisse zur mangelnden 

Hochwasserbetroffenheit eines HQ100) nicht aufgehobenen Überschwem-

mungsgebietsverordnung etc., 

 

muss nicht mehr eingegangen werden.  

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 3 VwGO, die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung auf § 167 VwGO i.V. mit 

§§ 708 ff. ZPO. Es entspricht der Billigkeit, der unterlegenen Antragsgegnerin auch 

die notwendigen außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen zu 1 und 2 aufzuerle-

gen, weil diese einen Antrag gestellt und sich damit einem Kostenrisiko ausgesetzt 

haben (§ 154 Abs. 3, § 162 Abs. 3 VwGO). Da sich die Beigeladene zu 3 nicht der-

gleichen am Verfahren beteiligt hat, trägt sie ihre außergerichtlichen Kosten selbst. 

Gründe für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§ 132 Abs. 2 VwGO). 

 

4. Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 VwGO muss die Antragsgegnerin die Ziffer I. 

der Entscheidungsformel nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils in derselben Weise 

veröffentlichen, wie die Rechtsvorschrift bekanntzumachen wäre. 

 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Nach § 133 VwGO kann die Nichtzulassung der Revision durch Beschwerde zum Bundes-

verwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Beschwerde ist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Post-

fachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 München; in Ansbach: Montgelasplatz 1, 

91522 Ansbach) innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Entscheidung einzulegen 

und innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung zu begründen. Die 

Beschwerde muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen. In der Beschwerdebegrün-

dung muss die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache dargelegt oder die Entscheidung 

des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 

Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts, von der die Entscheidung des Bayerischen 
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Verwaltungsgerichtshofs abweicht, oder der Verfahrensmangel bezeichnet werden. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozesskostenhil-

feverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für Prozesshand-

lungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eingeleitet wird. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechtslehrern an den in 

§ 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit Befähigung zum Richteramt nur die in 

§ 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 

Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- 

und Arbeitsverhältnissen) sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen 

Personen als Bevollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwal-

tungsgericht durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

 

 

Müller                                              Schweinoch                                             Dr. Seidel 

 

 

Beschluss: 

 

Der Streitwert wird auf 30.000 Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 39 Abs. 1, 52 Abs. 1, Abs. 8 GKG. Sie orien-

tiert sich an Nr. 9.8.1 und Nr. 1.1.3 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsge-

richtsbarkeit 2013 (NVwZ-Beilage 2013, 57). Pro Antragsteller wird dabei ein Streit-

wert von 10.000 Euro angesetzt, wobei auch berücksichtigt wird, dass die Anträge, 

den Bebauungsplan für unwirksam zu erklären, auf den Bereich der in ihrem Eigen-

tum stehenden Grundstücke begrenzt waren. Die Antragsteller haben nicht als 

Grundstücksmiteigentümer (und damit nicht in Rechtsgemeinschaft i.S. von Nr. 1.1.3 

des Streitwertkatalogs), sondern als jeweilige Alleineigentümern unmittelbar pla-

nungsbetroffener Einzelgrundstücke den Rechtsweg beschritten (vgl. BayVGH, U.v. 

28.4.2017 – 15 N 15.967 – juris Rn. 67), sodass die Werte der einzelnen Anträge zu 

addieren sind (3 x 10.000 Euro). 

 

 

Müller                                              Schweinoch                                             Dr. Seidel 
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